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����    Kindergeld erhöhtKindergeld erhöhtKindergeld erhöhtKindergeld erhöht    
Bislang wurden die Leistungen der Familien nicht ausreichend berücksichtigt. Wir 
entlasten und fördern Familien mit Kindern. Für alle, die den erhöhten Kinderfreibetrag 
nicht ausschöpfen können heben wir das Kindergeld um 20 Euro für jedes Kind an. 
 
����    Kinderfreibetrag angehobenKinderfreibetrag angehobenKinderfreibetrag angehobenKinderfreibetrag angehoben    
Zur besonderen Berücksichtigung der Aufwendungen der Familien für ihre Kinder werden 
die Steuerfreibeträge für jedes Kind von 6024 Euro auf 7008 Euro erhöht. Damit sinkt die 
Steuerlast für Familien mit Kindern erheblich. Das Finanzamt prüft automatisch, ob 
erhöhtes Kindergeld oder erhöhter Freibetrag besser für die Familie ist. 
 
����    Schonvermögen verdreifachtSchonvermögen verdreifachtSchonvermögen verdreifachtSchonvermögen verdreifacht    
Bevor Sozialleistungen bezogen werden können, müssen zuerst eigene Vermögenswerte 
aufgebraucht werden. Bislang stand den Empfängern von Arbeitslosengeld II nur ein sehr 
kleines Schonvermögen von 250 Euro je Lebensjahr zu. Wir werden den Freibetrag auf 
750 Euro pro Lebensjahr verdreifachen. So stärken wir die eigenständige Altervorsorge 
und mildern die Auswirkungen des so genannten „Hartz IV“ ab. 
 
����    Betriebsübergänge erleichtertBetriebsübergänge erleichtertBetriebsübergänge erleichtertBetriebsübergänge erleichtert    
Die bisherigen Regelungen zur Unternehmensnachfolge waren insbesondere für 
Handwerk und Mittelstand oft schwer erfüllbar. Wir machen sie krisenfest und 
planungssicher. So kann die Zukunft vieler Betriebe und ihrer Arbeitnehmer schon heute 
gesichert werden. 
 
����    Abschreibung verbessertAbschreibung verbessertAbschreibung verbessertAbschreibung verbessert    
Wir führen eine Regelung zur Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro ein 
und lassen ein Wahlrecht zur Bildung eines Sammelpostens für alle Wirtschaftsgüter 
zwischen 150 und 1000 Euro zu. Das schafft mehr Flexibilität für die Unternehmen und 
trägt zur Vereinfachung der Abschreibungen bei. 
 
����    Forschung unterstütztForschung unterstütztForschung unterstütztForschung unterstützt    
Bildung, Ausbildung, Wissenschaft und Forschung sind unser wichtigster Rohstoff. 
Wissenschaft und Forschung brauchen mehr Flexibilität und Gestaltungsspielraum. Wir 
werden mit einem nationalen Stipendienprogramm den Anteil der Stipendiaten von zwei 
auf zehn Prozent erhöhen. Die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen werden wir stärken.    


